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Anregungen und Bedenken sowie Stellungnahmen 

 

der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

im Rahmen der Öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB 

zum Bebauungsplan Nr. 8 „Sondergebiet Bioenergieträger“ 

der Gemeinde Wehrbleck 

 

sowie Abwägungs- und Beschlußvorschläge 

 

N

r. 

Stellung- 

nahme 

von 

Da-

tum 

Inhalt der Stellungnahme Abwägung und Beschluß 

 Bürger  

   Es wurden keine Stellungnahmen abgege-

ben. 

Es ist keine Abwägung erforderlich. 

 Nachbarkommunen  

1 Samtge-

meinde 

Barnstorf 

28. 

8. 

´20 

Belange der Samtgemeinde Barnstorf und 

ihrer Mitgliedsgemeinden werden durch die 

o. g. Aufstellung des Bebauungsplanes nicht 

berührt. 

Anregungen werden nicht vorgebracht. 

Es ist keine Abwägung erforderlich. 

2 Samtge-

meinde 

Rehden 

27. 

8. 

´20 

Für die Beteiligung am Verfahren bedanke 

ich mich. 

Seitens der Samtgemeinde Rehden und ihrer 

Mitgliedsgemeinden werden weder Anre-

gungen noch Bedenken zum Bebauungsplan 

Nr. 8 „Sondergebiet Bioenergieträger“ der 

Gemeinde Wehrbleck vorgebracht. 

Es ist keine Abwägung erforderlich. 

 Träger öffentlicher Belange  

3 AWG  31. 

8. 

´20 

Sie haben uns im Zuge des o.g. Vorhabens 

um Stellungnahme gebeten. Die AbfallWirt-

schaftsGesellschaft mbH hat gemeinsam mit 

dem zuständigen Fachdienst Straßenwesen 

des Landkreises Diepholz den Leitfaden 

„Bauleitplanung unter abfallwirtschaftlichen 

Gesichtspunkten“ herausgegeben. Er gibt 

Hinweise über die Abfallwirtschaftlichen 

Aspekte, die bei der Planung zu berücksich-

tigen sind. 
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N

r. 

Stellung- 

nahme 

von 

Da-

tum 

Inhalt der Stellungnahme Abwägung und Beschluß 

   Um eine Befahrbarkeit mit Entsorgungsfahr-

zeugen zu gewährleisten, sind unter anderem 

folgende Auflagen zu beachten: 

 Straßeneinmündungen sind mit 

mind. 10-m-Radien herzustellen. 

 Wendeplätze in Stichstraßen müssen 

nach RAST06 einen Fahbahnwende-

kreis von mind. 18 m aufweisen.  

Sie erhalten eine Ausfertigung dieser aktuel-

len Richtlinie mit der Bitte um Berücksichti-

gung bei Ihren Planungsvorhaben. 

Im Bebauungsplan Nr. 8 sind keine neuen Stra-

ßen geplant. 

4 Deutsche 

Telekom 

29. 

9. 

´20 

Zur o.g. Planung haben wir bereits mit 

Schreiben vom 14.01.2019 Stellung genom-

men. Diese Stellungnahme gilt unverändert 

weiter. Bei Planänderungen bitten wir uns 

erneut zu beteiligen. 

Die Abwägung zur Stellungnahme vom 

14.1.2019 wird beibehalten. 

Bei relevanten Planänderungen wird die Dt. Te-

lekom wiederum ordnungsgemäß beteiligt wer-

den. 

   Inhalt der Stellungnahme vom 14.1.2019: 

Im Planbereich befinden sich Telekommuni-

kationslinien der Telekom, die aus beigefüg-

tem Plan ersichtlich sind. 

Abwägung zu Stellungnahme vom 14.1.2019: 

Der Planausschnitt und ein Hinweis auf die 

notwendige Berücksichtigung der Leitungsbe-

lange werden in die Begründung eingefügt. 

   

 

[Ausschnitt aus dem beigefügtem Plan, soweit im Geltungsbereich (blaue Linie) Leitungen 

(schwarze Strich-Punkt-Linie) eingezeichnet sind] 

   Detailpläne können Sie bei der planaus-

kunft.nord@telekom.de anfordern, oder be-

nutzen Sie die kostenlose Trassenauskunft 

Kabel https://trassenauskunft- kabel.tele-

kom.de/html/index.html 
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N

r. 

Stellung- 

nahme 

von 

Da-

tum 

Inhalt der Stellungnahme Abwägung und Beschluß 

   Der Bestand und der Betrieb der vorhande-

nen TK-Linien müssen weiterhin gewährlei-

stet bleiben. 

Bei der Bauausführung ist darauf zu achten, 

daß Beschädigungen der vorhandenen Tele-

kommunikationslinien vermieden werden. 

Die Kabelschutzanweisung der Telekom ist 

zu beachten. 

Bei Planänderungen bitten wir uns erneut zu 

beteiligen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Telekom wird am weiteren Verfahren ord-

nungsgemäß beteiligt werden. 

5 Erdgas 

Münster 

(durch 

Nowega 

GmbH) 

24. 

9. 

´20 

Im Bereich Ihrer Maßnahme / Planung be-

treibt die Erdgas Münster GmbH keine An-

lagen, zurzeit bestehen auch keine Planungs-

absichten. 

Es ist keine Abwägung erforderlich. 

6 EWE 

Netz 

GmbH 

2. 

9. 

´20 

Vielen Dank für die Beteiligung unseres 

Hauses als Träger öffentlicher Belange. 

In dem angefragten Bereich betreiben wir 

keine Versorgungsleitungen. Die EWE Netz 

GmbH ist daher nicht betroffen. 

Es ist keine Abwägung erforderlich. 

7 Exxon-

Mobil 

Pro-

duction 

Deutsch-

land 

GmbH 

27. 

8. 

´20 

Anlagen der von EMPG vertretenen Unter-

nehmen sind nicht betroffen. 

Es ist keine Abwägung erforderlich. 

8 Hand-

werks-

kammer 

Hanno-

ver 

16. 

9. 

´20 

Die o.g. Planung haben wir eingehend ge-

prüft. Anregungen werden unsererseits nicht 

vorgebracht. 

Es ist keine Abwägung erforderlich. 

9 Landes-

amt für 

Bergbau, 

Energie 

und  

Geologie 

9. 

9. 

´20 

Anbei erhalten Sie erneut unsere Stellung-

nahme vom 20.12.2018, die weiterhin gültig 

ist. 

Inhalt der Stellungnahme vom 

20.12.2018: 

Aus der Sicht unseres Hauses bestehen unter 

Bezugnahme auf unsere Belange keine Be-

denken. 

Es ist keine Abwägung erforderlich. 

10 Land-

kreis 

Diepholz 

7. 

10. 

´20 

Aus der Sicht der von mir wahrzunehmen-

den öffentlichen Belange ist zu der von Ih-

nen beabsichtigten Planung Folgendes zu sa-

gen: 
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N

r. 

Stellung- 

nahme 

von 

Da-

tum 

Inhalt der Stellungnahme Abwägung und Beschluß 

   FACHDIENST KREISENTWICKLUNG 

– NATURSCHUTZ 

Gegenüber der Bauleitplanung bestehen 

keine grundsätzlichen naturschutzfachlichen 

Bedenken. 

Das geplante Sondergebiet wurde aus dem 

LSG DH 43 „Wackelberge“ herausgenom-

men. Dafür wurde das LSG in nordwestliche 

Richtung um eine Fläche erweitert, die zu-

dem unmittelbar an das NSG HA 249 

„Nördliches und Mittleres Wietingsmoor, 

Freistädter Moor und Sprekelsmeer“ an-

grenzt. 

 

 

 

 

 

   Trotz der teilweise komplizierten und da-

durch schwer nachvollziehbaren Argumenta-

tionsweise des Planers geht die UNB mit 

dessen Einschätzung konform, dass die an-

grenzenden Schutzgebiete in ihrem Schutz-

zweck nicht durch die Planung beeinträch-

tigt werden. Gleiches gilt für die Beurteilung 

schädlicher Ammoniakemissionen die letzt-

lich aufgrund der Festsetzung 4.2 im Bebau-

ungsplan ausgeschlossen werden. 

 

   Das geplante Regenrückhalte- und Versicke-

rungsbecken ist naturnah zu gestalten. 

Die Gemeinde hat mangels entsprechender An-

regungen im frühzeitigen Beteiligungsverfahren 

im Planentwurf keine Festsetzung zur genauen 

Ausprägung des Regenrückhalte- und Versicke-

rungsbeckens, sondern dies der Gestaltungsfrei-

heit des Vorhabenträgers überlassen. Dement-

sprechend ist die Fläche des Beckens in der 

Kompensationsbilanz berücksichtigt. Die Auf-

nahme einer Festsetzung zur Detailgestaltung 

des Beckens würde einen weiteren Beteili-

gungsschritt erfordern. Deshalb sowie wegen 

der Bedeutung der Gestaltungsfreiheit und vor 

dem Hintergrund, daß der Vorhabenträger auch 

ohne Festsetzung eine naturnahe Gestaltung 

vornehmen kann, wird der Anregung nicht ge-

folgt. 
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N

r. 

Stellung- 

nahme 

von 

Da-

tum 

Inhalt der Stellungnahme Abwägung und Beschluß 

   Bei der externen Kompensationsfläche han-

delt es sich um die Fläche, die im Zuge der 

jüngsten Änderung des LSG DH 43 „Wak-

kelberge“ in das Schutzgebiet einbezogen 

wurde. Der Planer sieht vor die Kompensa-

tion über die Extensivierung der intensiven 

Grünlandnutzung zu erreichen. Die UNB 

kann eine alleinige Nutzungsextensivierung 

von landwirtschaftlichen Flächen ohne kon-

krete; strukturelle Maßnahmen, wie die An-

lage von Senken, die Schließung von Grüp-

pen etc., nicht als Kompensationsmaßnahme 

anerkennen. Die naturschutzrechtliche Ein-

griffsregelung setzt voraus, dass durch die 

Maßnahmen zur Kompensation ein erkenn-

barer Mehrwert für Natur und Landschaft 

entsteht. Die Kompensation des Eingriffs 

und nicht die Möglichkeit der Fortführung 

der landwirtschaftlichen Flächenbewirt-

schaftung muss im Vordergrund stehen. Es 

wird empfohlen sich bezüglich der natur-

schutzfachlichen Aufwertungsmöglichkeiten 

der Kompensationsfläche mit den Gebietsbe-

treuern beim BUND in Verbindung zu set-

zen. Die erarbeiteten Kompensationsmaß-

nahmen sind dann kurz und knapp sowie 

fachlich nachvollziehbar in die Planung ein-

zustellen. 

Die Samtgemeinde, die Gemeinde und der Vor-

habenträger haben für die Gesamtfläche genau 

diejenige Extensivierung vorgesehen, die der 

Landkreis vormals in seiner Planung für eine 

Erweiterung des Naturschutzgebietes für diese 

Fläche geplant hatte. 

Zusätzlich sind für eine südliche Teilfläche die-

jenigen weitergehenden Extensivierungsmaß-

nahmen vorgesehen, die der Landkreis für hö-

herwertige Nachbarbereiche im Naturschutzge-

biet festgelegt hat. 

Schließlich sind für drei besonders geeignete 

Bereiche inmitten der Kompensationsfläche 

Vernässungs- und Brutvogelmaßnahmen vorge-

sehen. Diese Kiebitzfenster sind vom Planver-

fasser in Zusammenarbeit mit einem Ornitholo-

gen entwickelt worden. 

In allen Teilräumen wird auf die Fortführung 

der bisherigen landwirtschaftlichen Flächenbe-

wirtschaftung verzichtet. Es werden Bewirt-

schaftungsmaßnahmen unterlassen und Aufwer-

tungsmaßnahmen durchgeführt. Dadurch wird 

sich voraussichtlich der in der Planbegründung 

beschriebene höherwertige Zustand von Natur 

und Landschaft einstellen und damit der ge-

wünschte erkennbare Mehrwert entstehen. 

   FACHDIENST UMWELT UND 

STRASSE – WASSERWIRTSCHAFT 

Seitens der UWB ist zur vorgelegten Bau-

leitplanung folgende Stellungnahme abzuge-

ben: 

 

   Auf der Grundlage einer Vorplanung zur 

Oberflächenentwässerung mittels Versicke-

rung des nicht behandlungsbedürftigen Nie-

derschlagswassers ist im Südosten des Gel-

tungsbereichs eine rd. 3000 m2 große Fläche 

für ein Versickerungsbecken oder alternativ 

für ein Regenrückhaltebecken zeichnerisch 

mit entsprechender Zweckbestimmung fest-

gesetzt. Gegenüber dieser Vorplanung beste-

hen seitens der UWB keine inhaltlichen Vor-

behalte. 
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   Diese Vorplanung bezieht sich jedoch aus-

schließlich auf die betrieblichen Erweite-

rungsflächen auf dem Flurstück 37, Flur 21, 

Gemarkung Wehrbleck, einschließlich einer 

kleineren Fläche der geplanten Holzhack-

schnitzellagerfläche nördlich anschließend. 

Für die gesamten Flächen im nördlichen Teil 

des Geltungsbereich dieser Bauleitplanung 

(dieser Teil entspricht fast nahezu dem Flur-

stück 38, Flur 21, Gemarkung Wehrbleck), 

in dem sich die bereits in Nutzung befindli-

chen Betriebsteile befinden, fehlt das im 

Zuge dieser Bauleitplanung erforderliche, 

wasserwirtschaftliche Konzept zur ord-

nungsgemäßen Oberflächenentwässerung, 

dem der planungsrechtlich maximal zuläs-

sige Versiegelungsgrad zugrunde zu legen 

ist. 

Ferner müssen auch für diesen Entwässe-

rungsbereich die für die Oberflächenentwäs-

serungsanlagen erforderlichen Flächengrö-

ßen mit entsprechender Zweckbestimmung 

planungsrechtlich festgesetzt werden. 

Da dieses bislang noch nicht erfolgt ist, be-

stehen seitens der UWB gegenüber dieser 

Bauleitplanung zum aktuellen Planungsstand 

Bedenken. 

Der Bebauungsplan ermöglicht im gesamten 

Sondergebiet (72.099 m²) eine maximale Ver-

siegelung von 47.585 m². In der Ermittlung des 

Flächenbedarfs für die Niederschlagswasserbe-

wirtschaftung hat Meyer Umweltservice, 

Twistringen, aufgrund der Angaben des Vorha-

benträgers 46.025 m² mit AU = 33.971 ange-

setzt (J. Holst, OHZ, im Versickerungs-

grundachten dieselben Werte). Dies dürfte der 

künftigen Ausprägung des Gesamtgebietes bei 

der geplanten Vollausnutzung entsprechen. 

Aufgrund der festgesetzten GRZ (0,6 zzgl. 10% 

Überschreitung gem. § 19 Abs. 4 BauNVO) 

darf die Vollversiegelung im gesamten Sonder-

gebiet und damit die Abflusswirksame Fläche 

größer sein als von Meyer Umweltservice ange-

setzt. Gleichwohl wird der gewählte Ansatz als 

sinnvoll und maßgeblich erachtet, denn z.B. 

 bei den Behältern der bestehenden Bio-

gasanlage versickert das anfallende Nie-

derschlagswasser im direkten Umfeld, das-

selbe ist bei weiteren Baukörpern mit un-

belastetem Dachabfluß zu erwarten, 

 belastetes Niederschlagswasser, z.B. von 

Silageplatten, darf nicht versickert oder ab-

geleitet werden, 

 bei großen, offenen Flächen für Holzhack-

schnitzellager etc. verbleibt das Nieder-

schlagswasser auf der Fläche. 

Wenn wider Erwarten mehr abflusswirksame 

Fläche geschaffen wird, dann ist die ordnungs-

gemäße Niederschlagswasserbeseitigung im 

Plangebiet weiterhin möglich, denn es kann 

 Niederschlagswasser als Prozesswasser 

verwendet, 

 das RRB tiefer als die geplanten 30,2 cm 

angelegt,  

 Sondergebietsfläche zur Erweiterung des 

RRB genutzt, 

 weiteres Rückhaltevolumen auch im Son-

dergebiet angelegt oder  

 flächenhafte Versickerung auf bewachse-

nen Freiflächen innerhalb des Sonderge-

bietes durchgeführt 

werden. Alle Varianten sind im Bedarfsfall bau-

planungsrechtlich zulässig; sie sind auch reali-

stisch und durchführbar, da das gesamte Son-

dergebiet in der Hand eines Eigentümers ist. 

Daher wird auf weitere Festsetzungen verzich-

tet. 

Der Vorhabenträger ist im Zuge eines Abstim-

mungsgespräches erneut über die Notwendig-

keit informiert worden, der UWB Unterlagen 

hinsichtlich des Anlagenbestandes vorzulegen. 
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N

r. 

Stellung- 

nahme 

von 

Da-

tum 

Inhalt der Stellungnahme Abwägung und Beschluß 

   FACHDIENST BAUORDNUNG UND 

STÄDTEBAU – DENKMALSCHUTZ 

Zumindest in die Begründung wurde der 

Hinweis auf das Erfordernis einer denkmal-

rechtlichen Genehmigung aufgenommen, im 

Text der Planzeichnung hingegen wird le-

diglich auf die Bestimmungen des NDSchG 

hinsichtlich unerwarteter Funde (Melde- und 

Anzeigepflicht bei Bodenfunden gem. §14 

NDSchG) hingewiesen. Hier muss noch 

nachgebessert werden. 

 

 

Den schon im Begründungs-Vorentwurf enthal-

tenen Erläuterungen zur archäologischen Denk-

malpflege wurden die Hinweise des Denkmal-

schutzamtes aus der frühzeitigen Beteiligung 

zwecks Information des Grundstückseigentü-

mers und Bauherren beigefügt. Dazu wurde er-

örtert, welche weiteren Aspekte zur Beurteilung 

der Situation wesentlich sind. In die Planzeich-

nung wurden weder die Beschreibung von 

früheren Funden in der Umgebung noch die 

Spekulation über weitere Funde und eine Ver-

wehrung von Genehmigungen eingefügt, weil 

sie nicht hinreichend begründet sind.  

Dies wird angesichts der fehlenden Auseinan-

dersetzung der Unteren Denkmalbehörde mit 

den genannten, weiteren Aspekte und der somit 

weiterhin unzureichenden Begründetheit beibe-

halten.  

   FACHDIENST BAUORDNUNG UND 

STÄDTEBAU – STÄDTEBAU 

Es erscheint weiterhin fragwürdig, ob sich 

die zulässigen Nutzungen jeweils der 

Zweckbestimmung des Sondergebietes als 

solches zuordnen lassen. Insoweit werden 

die Ausführungen aus der Stellungnahme 

nach § 4 Abs. 1 BauGB grundsätzlich auf-

rechterhalten.  

[Es erscheint zumindest fragwürdig, ob die 

zulässigen Nutzungen jeweils der Zweckbe-

stimmung des Sondergebietes zugeordnet 

werden können. Dies gilt insbesondere für 

die ausnahmsweise zulässigen Nutzungen 

„Hofstelle eines landwirtschaftlichen Betrie-

bes“ und „Betriebsstätte eines forstwirt-

schaftlichen oder kommunalen Lohnunter-

nehmens“. In diesem Zusammenhang sollte 

die Gemeinde detaillierter ausführen, inwie-

fern das geplante Sondergebiet sich wesent-

lich von einem Industriegebiet unterschei-

det.] 

 

 

 

Die zulässigen Betriebe und Anlagen sind – ne-

ben dem Bestand – ausschließlich solche zur 

energetischen oder stofflichen Verwertung von 

Biomasse. Sie sind diesem Zweck zugeordnet, 

abweichendes ist im gesamten Verfahren weder 

nachvollziehbar dargelegt worden noch sonst 

ersichtlich. Vielmehr ergeben sie sich aus einer 

im Detail aufeinander abstimmten Abfolge von 

konkreten Prozessen zur energetischen und 

stofflichen Verwertung von Biomasse. 

Gleichwohl hat die Gemeinde die Anregung 

nach § 4 Abs. 1 BauGB intensiv geprüft und in 

der Planbegründung u.a. dargelegt, daß man bei 

Festsetzung eines Industriegebietes den Katalog 

der zulässigen Nutzungen (§ 9 BauNVO) gem. 

§ 1 Abs. 5 und 6 BauNVO sehr stark einschrän-

ken müsste, um die Zulässigkeit auf die weni-

gen gewünschten Nutzungen zu begrenzen. In 

einem solchen Falle wäre die allgemeine 

Zweckbestimmung des Industriegebietes nicht 

gewahrt; dasselbe gilt für ein Gewerbegebiet. 

Überdies fehlte für eine eventuelle, hochspezifi-

sche Gliederung von Industriegebieten in der 

Gemeinde untereinander gem. § 1 Abs. 4 

BauNVO  ein weiteres, nicht oder nur komple-

mentär eingeschränktes Industriegebiet. 

Die ausnahmsweise zulässige Nutzung „Hof-

stelle eines landwirtschaftlichen Betriebes“ ist 
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N

r. 

Stellung- 

nahme 

von 

Da-

tum 

Inhalt der Stellungnahme Abwägung und Beschluß 

    im Norden des Plangebietes seit alters her vor-

handen. Es ist nicht ausgeschlossen, daß sich 

diese Nutzung positiv weiterentwickelt und 

bauliche Anpassungen erfordert; solches soll 

nicht ausgeschlossen sein. Eine Unvereinbarkeit 

mit oder auch nur eine Beeinträchtigung der 

Zweckbestimmung des Gebietes hat sich in der 

bisherigen Entwicklung nicht gezeigt und wird 

auch nicht erwartet. 

In der Vergangenheit wurde neben dem land-

wirtschaftlichen Betrieb die Produktion von 

Energieträgern in unterschiedlichen Varianten 

von Holz etabliert. Die Holzbeschaffung hat 

teilweise Züge eines forstwirtschaftlichen oder 

kommunalen Lohnunternehmens. Deshalb soll 

auch eine solche offizielle „Betriebsstätte“ nicht 

ausgeschlossen sein. Auch hier hat sich bisher 

keine Beeinträchtigung der Zweckbestimmung 

des Gebietes gezeigt; angesichts des für die 

Zweckbestimmung notwendigen Betriebsab-

laufs und Fuhrparks (mit denen auch beim Loh-

nungternehmen Biomasse in einen Verwer-

tungsprozess eingeführt wird) wird eine Über-

einstimmung und nicht eine Beeinträchtigung 

der Gebietsbestimmung erwartet. 

   Es sei an dieser Stelle nochmals explizit dar-

auf verwiesen, dass die Zweckbestimmung 

dann hinreichend konkret ist, wenn die zu-

lässigen Nutzungen sich der Zweckbestim-

mung generell zuordnen lassen und nicht 

eine diffuse Mischung aus Nutzungsarten 

vorliegt (s. z.B. auch Kommentar BauNVO 

Ernst-Zinkahn-Bielenberg § 11 Rn. 27, 138. 

EL.). 

Insofern wird nochmals angeregt, ob z.B. 

auch eine Gliederung des Bebauungsplanes 

nicht sinnvoll erscheinen sollte. 

Die zugelassenen Nutzungen sind nicht diffus, 

sondern eng an der Zweckbestimmung orien-

tiert. Die Zweckbestimmung des „Sondergebie-

tes Bioenergieträger“ ist wesentlich konkreter 

als Zweckbestimmungen wie beispielsweise 

„Gewerbegebiet“ oder „Industriegebiet“ oder 

auch „Misch-“ oder „Dorfgebiet“. Auch bei 

dem vom Verordnungsgeber beispielhaft ge-

nannten „Hafengebiet“ ist die Zuordnung von 

Nutzungen zur Zweckbestimmung viel weniger 

eindeutig als bei dem „Sondergebiet Bioener-

gieträger“. Dieses stellt sich vielmenhr als eine 

Konkretisierung und Detailausprägung der „Ge-

biete für Anlagen, die der Erforschung, Ent-

wicklung oder Nutzung erneuerbarer Energien, 

wie Wind- und Sonnenenergie, dienen“ (§ 11 

Abs. 2 Satz 2 BauNVO) dar.  

Eine „diffuse Mischung verschiedener Nut-

zungsarten“, wie sie in der genannten Kom-

mentierung (jedoch Stand 114. EL; die 138 EL 

behandelt aus der BauNVO nur § 10) angespro-

chen ist, liegt mit dem „Sondergebiet Bioener-

gieträger“ gerade nicht vor. 

In dem Urteil, welches der Kommentierung zu-

grunde liegt, stellte das Nds. OVG fest: „Mit 

der gesetzlichen Verpflichtung zur Festsetzung 



Gde. Wehrbleck, Bp. 8 „Sondergebiet Bioenergieträger“   - 9 - Abwägungsvorschlag nach § 3 (2) und § 4 (2) BauGB 

N
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Inhalt der Stellungnahme Abwägung und Beschluß 

    der Zweckbestimmung ist es nicht vereinbar, in 

einem Sondergebiet eine diffuse Mischung ver-

schiedener Nutzungsarten zuzulassen. Eine 

Kombination verschiedener Nutzungen ist aber 

dann unbedenklich, wenn sich deren Verträg-

lichkeit aus den Regelungen der Baunutzungs-

verordnung herleiten lässt. § 11 Abs. 2 Satz 1 

BauNVO verbietet es nicht schlechthin, ver-

schiedene Nutzungen nebeneinander festzuset-

zen (vgl. BVerwG, Urt. v. 28.5.2009 - 4 CN 2.08 

- 

… 

Auf eine allgemeine Zweckbestimmung in Form 

einer Bezeichnung des Sondergebietes verzich-

tet der Plan - anders, als bei den übrigen Son-

dergebieten - ganz. Eine eindeutige Zweckbe-

stimmung lässt sich zudem nicht aus den Fest-

setzungen zu der zulässigen Art der baulichen 

Nutzung herleiten. … Auch die Planbegründung 

stellt auf S. 15 einen bunten Strauß an Nut-

zungsmöglichkeiten ohne erkennbare Verklam-

merung nebeneinander. Ein städtebauliches 

Konzept ist dabei nicht erkennbar; ausweislich 

der Begründung verzichtet der Plan vielmehr 

ganz bewusst auf eine weitere Steuerung, um 

möglichst viele Nutzungen zu ermöglichen und 

möglichst wenige Nutzungen auszuschließen. 

Für eine derartige Blankoermächtigung ohne 

konkrete städtebauliche Konzeption und - an-

ders als in dem der Entscheidung des Bundes-

verwaltungsgerichts vom 28. Mai 2009 (a. a. 

O.) zur ehemaligen Seefahrtschule J. zugrunde 

liegenden Fall - ohne jede verklammernde all-

gemeine Zweckbestimmung steht § 11 BauNVO 

nicht zur Verfügung.“ 

Das städtebauliche Konzept der Gemeinde 

Wehrbleck mit der daraus resultierenden Son-

dergebietsfestsetzung unterscheidet sich völlig 

von dem vom OVG beurteilten Fall. Es ist vor-

handen, es verzichtet gerade nicht ganz bewusst 

auf eine weitere Steuerung, um möglichst viele 

Nutzungen zu ermöglichen, sondern nennt eine 

klare und relativ enge Zweckbestimmung und 

grenzt die zulässigen Nutzungen eng ein. Von 

einer Blankoermächtigung ohne konkrete städ-

tebauliche Konzeption kann in Wehrbleck an-

gesichts des (s. u.a. Kap. 3 der Bebaungsplan-

Begründung) klaren Konzeptes keine Rede sein.  

Die Festsetzungen werden daher beibehalten. 
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Inhalt der Stellungnahme Abwägung und Beschluß 

   Die Begrenzung der Betriebsweise in der 

vorliegenden Form erscheint weiterhin man-

gels einer Ermächtigungsgrundlage als (min-

destens) fragwürdig einzustufen. Die Stel-

lungnahme nach § 4 Abs. 1 BauGB wird da-

her beibehalten.  

[Für die Begrenzung der Betriebsweise einer 

Anlage zur Zerkleinerung von Holz in Form 

von Tagen pro Jahr und Stunden pro Tag 

mangelt es an einer Ermächtigungsgrund-

lage. Es mangelt dieser Form der textlichen 

Festsetzung an einer bodenrechtlichen Rele-

vanz. Möchte die Gemeinde hieran festhal-

ten, könnte unter Umständen eine Regelung 

über einen städtebaulichen Vertrag eine Al-

ternative darstellen.] 

Auch die ergangene Abwägung der Ge-

meinde hierzu kann nicht überzeugen, da es 

grundsätzlich nicht Typik der Anlage dar-

stellt, dass es eine Begrenzung der Betriebs-

weise gibt. Es wird daher dringend empfoh-

len von der textlichen Festsetzung in dieser 

Form Abstand zu nehmen. 

Die Gemeinde sieht es als eine Eigenschaft der 

Anlage an, daß sie nur temporär betrieben wird, 

denn dies unterscheidet sie von einer Anlage, 

die beispielsweise ´rund um die Uhr´ betrieben 

wird. Die Unterscheidung zwischen Betrieben 

mit Tagesbetrieb und solchen mit Schichtbe-

trieb ist gängig; derselbe Betrieb kann mit Ta-

gesbetrieb noch gewerbegebietstauglich sein, 

während er bei Schichtbetrieb erheblich belästi-

gend wäre. Die bodenrechtliche Relevanz ergibt 

sich aus den Auswirkungen der jeweiligen Aus-

prägung auf die Umgebung, die bei unbegrenz-

ter Betriebszeit regelmäßig signifikant stärker 

ist als bei Tagesbetrieb. Deshalb ist die Rege-

lung auch als Festsetzung zur Art der Nutzung 

getroffen und auf § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und 

§ 11 BauNVO gestützt worden. 

Die Gemeinde möchte an der Regelung festhal-

ten. Sie nimmt weiterhin sehr gerne die Anre-

gung aus der frühzeitigen Beteiligung auf und 

wird sicherheitshalber zusätzlich einen städte-

baulichen Vertrag mit dem Vorhabenträger über 

den temporären Hackerbetrieb schließen.  

   Hinsichtlich der Festsetzung des unteren Be-

zugspunktes in der vorliegenden Form wird 

ebenfalls die Stellungnahme aus § 4 Abs. 1 

BauGB beibehalten.  

[Es wird nicht empfohlen den unteren Be-

zugspunkt mit Hilfe von § 5 Abs. 9 NBauO 

festzusetzen, da dies mitunter zu Unklarhei-

ten führen kann.] 

Die Festsetzung in dieser Form ist zu unbe-

stimmt. Es wird auf die einschlägige Recht-

sprechung des VGH Baden- Württemberg 

verwiesen, insbesondere da auch keine son-

stigen Höhenangaben in der Planzeichnung 

übernommen worden sind. 

Die Abwägung zur Stellungnahme aus der früh-

zeitigen Beteiligung wird beibehalten.  

[Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Die Gemeinde hatte wegen der großen Ausdeh-

nung des Gebietes und der zu erwartenden Ge-

bäude die Geländeoberfläche als Bezugspunkt 

für die Höhenfestsetzungen gewählt. Dies hat 

den Vorteil, daß die Bauhöhe der Geländehöhe 

angepaßt ist. Bei eventuellen Unklarheiten ist 

dann ein Spielraum gegeben, der – wie bei an-

deren Sachverhalten wie z.B. den ausnahms-

weise zulässigen Nutzungen auch – durch die 

Baugenehmigungsbehörde ausgefüllt wird. Dies 

erleichtert in einem solchen eventuellen Fall die 

Umsetzung der Bebauungsplanfestsetzungen 

und dient ihrer Anpassung an die während der 

Entscheidungsfindung herrschenden städtebau-

lichen Verhältnisse.] 

Die Festsetzung zur Bezugshöhe nimmt eine 

gesetzliche Regelung der NBauO auf und ist, 

wie die Genehmigung vieler baulicher Anlagen 

im Landkreis Diepholz zeigt, handhabbar und 

gängig. Inwieweit die angesprochene Recht-

sprechung des baden-württembergischen VGH 

auf die Übernahme einer niedersächsischen 

Norm in die Textfestsetzung übertragbar ist, 

wird vor diesem Hintergrund nicht mehr weiter 

geprüft. 
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   Der zweite Satz der textlichen Festsetzung 

Nr. 4.1 sollte in dieser Form nicht bestehen 

bleiben, da er prinzipiell eine Art „Zaun-

wertregelung“ suggeriert und sich an Gege-

benheiten außerhalb des Bebauungsplanes 

orientiert. Grundsätzlich könnte ein weiter-

gehender Betrieb mit einem entsprechenden 

Nachweis auf nachgelagerter Ebene jedoch 

zulässig sein. 

Der Satz lautet: „Ein Betrieb nördlich der Ab-

grenzung ist zulässig, wenn die Einhaltung des 

Schallimmissionswertes von 60 dB(A) am 

nächstgelegenen Außenbereichswohnhaus gut-

achterlich nachgewiesen ist.“ Die Festsetzung 

ist damit keine (unzulässiger) Zaunwertrege-

lung. Vielmehr ist sie, wie der zweite Satz der 

Stellungnahme schon andeutet, die sinnvolle 

(und durchaus übliche) Öffnung der Immissi-

onsschutzregelung für die praktische Anwen-

dung nach den lokalen Einzelheiten der Ebene 

der Vorhabensplanung. Die eröffnete Möglich-

keit wird zwar nach der aktuellen Vorha-

bensplanung nicht gebraucht, erweist sich aber 

ggf. in der Betriebsphase als wertvoll, indem 

sinnvolle, immissionsverträgliche Entwick-

lungsmöglichkeiten offengehalten werden, ohne 

daß direkt aus formalen Gründen der Bebau-

ungsplan geändert werden muß. 

11 Nowega 

GmbH 

3. 

9. 

´20 

Im Bereich Ihrer Maßnahme / Planung be-

treibt die Nowega GmbH keine Anlagen, 

zurzeit bestehen auch keine Planungsabsich-

ten. 

Es ist keine Abwägung erforderlich. 

12 Staatl. 

Ge-

werbe-

auf-

sichtsamt 

Hanno-

ver 

7. 

10. 

´20 

Zum o.g. Bauleitplan sind aus der Sicht der 

von der Gewerbeaufsicht zu vertretenden 

Belange folgende Hinweise zu geben. 
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   Zur Konfliktbewältigung zwischen den im 

Norden gelegenen Wohnnutzungen im Au-

ßenbereich und der den gewerblichen Geräu-

schimmissionen, insbesondere beim Betrieb 

der lärmintensivsten Anlagen zur Aufarbei-

tung der Hölzer auf den Freiflächen, sind 

nach Möglichkeit in den textlichen Festset-

zungen Formulierungen aufzunehmen, dass 

diese Anlagen in den Tageszeiten mit erhöh-

ter Empfindlichkeit werktags zwischen 6.00 

und 7.00 Uhr sowie zwischen 20.00 und 

22.00 Uhr grundsätzlich nicht betrieben wer-

den. 

Begründung: 

Die Schallleistung der im Gutachten zu 

Grunde gelegten Anlagenkonfiguration liegt 

über dem Mittelwert der gegenwärtigen 

textlichen Festsetzung mit der Folge, dass 

die Holzaufbereitung nichit ganztägig betrie-

ben werden kann. 

Nach TA Lärm – in Analogie zu den Ziffern 

6.5 und 6.1 (gleicher Schutzanspruch im Au-

ßenbereich wie in einem Mischgebiet) – sind 

für die Zeiten mit erhöhter Empfindlichkeit 

jeweils Zuschläge bei der Beurteilung der 

Geräusche von +6dB(A) vorzunehmen. 

Das Schallgutachten berücksichtigt für die Au-

ßenbereichswohngebäude keinen Zuschlag. 

Gleichwohl wurde die aktuelle Fassung der TA 

Lärm geprüft: Ihr Wortlaut sieht – im Unter-

schied zu der vorherigen Fassung - einen Zu-

schlag für die Kern-, Misch- und Dorfgebiete 

vor. Dies erschien jedoch nicht schlüssig: Bei 

der Neufassung der TA Lärm sind in Nr. 6.1 

unter „c“ die „urbanen Gebiete“ eingefügt wor-

den, dadurch haben sich die anderen Gebietska-

tegorien um einen Buchstaben nach hinten ver-

schoben. In Nr. 6.5 ist aber bei der Bestimmung 

zum Zuschlag die Angabe „nach Nummer 6.1 

Buchstaben d bis f“ unverändert geblieben; für 

die Kurgebiete, Krankenhäuser und Pflegean-

stalten (vorher Buchstabe „f“, nunmehr „g“) 

würde kein Zuschlag gelten (Quelle der aktuel-

len Fassung ist die Internetseite der Bundesre-

gierung „www.verwaltungsvorschriften-im-in-

ternet.de“. 

Die Vermutung des Planverfassers, daß bei der 

Formulierung der aktuellen Fassung schlicht die 

Folgeänderung in Nr. 6.5 vergessen wurde, 

wurde vom Schallgutachter bestätigt und mit ei-

nem entsprechenden Schreiben des BMU vom 

7.7.2017 untermauert. 

Der Zuschlag ist daher nicht angebracht, der an-

gemessene Schutz des Außenbereichswohnens 

ist gewährleistet. Vor diesem Hintergrund wird 

der Anregung zugunsten der Nutzungsmöglich-

keiten im Sondergebiet nicht gefolgt. 

13 Unterhal-

tungs- 

und 

Land-

schafts-

pflege-

verband 

Große 

Aue 

7. 

10. 

´20 

Zum Bebauungsplan Nr. 8 „Sondergebiet 

Bioenergieträger“ möchten wir wie folgt 

Stellung nehmen:  

Bei der Wahl der Entsorgung des unbelaste-

ten Niederschlagswassers, sollte aus unserer 

Sicht eine örtliche Versickerung bevorzugt 

werden. 

 

 

 

Der Vorhabenträger hat auf der Grundlage aktu-

ell ermittelter Versickerungseigenschaften den 

Flächenbedarf für eine Versickerung errechnen 

lassen. Der Bebauungsplan lässt es jedoch of-

fen, ob versickert oder als Brauchwasser ge-

nutzt oder abgeleitet wird, da die guten Versik-

kerungseigenschaften im Südosten des Plange-

bietes vorliegen und das Wasser zur Versicke-

rung aus teilweise erheblicher Entfernung dort-

hin verbracht werden muß. 

http://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/
http://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/
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   Sofern doch eine Entsorgung des anfallen-

den unbelasteten Oberflächenwassers über 

eine Vorflut vorgesehen wird, ist eine Dros-

selung der Abflussmenge auf 2 l/(s*ha) ein-

zuhalten. Weiterhin ist sicherzustellen, dass 

belastetes Oberflächenwasser (z. B. von 

Fahrflächen bzw. Sickerwasser der Sila-

geplatten) nicht über Straßenseitengräben in 

den Graben „Fl 29e“ des Wasser- und Bo-

denverbandes „Flöte-Flagge“ gelangen kann. 

In Kap. 5.7 ist dargelegt: „Niederschlagswas-

ser, das in einen Graben eingeleitet wird, darf 

keine Verunreinigungen aufweisen. Es ist stan-

dardmäßig auf die Abflussspende von 2 l/(s*ha 

entwässerte Fläche) zu drosseln, bevor es in 

den Graben eingeleitet wird.“ Entsprechendes 

ist mittels Textfestsetzung 3.1 gesichert. 

 

   Der Graben „Fl 29e“ (Gewässer III. Ord-

nung) des Wasser- und Bodenverbandes 

„Flöte-Flagge“ verläuft ca. 320 m westlich 

des Geltungsbereiches. Wahrscheinlich 

mündet der südlich entlang der Straße „Zur 

Takheide“ verlaufende Seitengraben in den 

Graben „Fl 29e“. Der Zustand und die Lei-

stungsfähigkeit des Straßenseitengrabens 

sind uns nicht bekannt. Der Verlauf, der 

weitergehende Anschluss sowie die Lei-

stungsfähigkeit des südlich der Gemein-

destraße „Oilstraße“ verlaufenden Grabens 

ist uns ebenfalls nicht bekannt. Bezüglich 

der Gräben an der „Oilstraße“ und an der 

Straße „Zur Takheide“ können keine Aussa-

gen getroffen werden. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Da 

bei einer Einleitung die Abflussmenge nicht hö-

her sein darf als der natürliche Abfluß, wird da-

von ausgegangen, daß das Grabensystem nicht 

überlastet wird. 

   Für eine Einleitung des unbelasteten Ober-

flächenwassers ist beim Landkreis Diepholz 

ein wasserrechtlicher Antrag zu stellen. Eine 

Beteiligung in dem entsprechenden Verfah-

ren wird erwartet. 

Bei Beachtung der o. a. Punkte unsererseits 

keine Bedenken gegen die o. a. Bauleitpla-

nungen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

14 Voda-

fone  

29. 

9. 

´20 

Wir bedanken uns für Ihr Schreiben vom 

24.8.2020. 

Wir teilen Ihnen mit, dass die Vodafone 

GmbH / Vodafone Kabel Deutschland 

GmbH gegen die von Ihnen geplante Bau-

maßnahme keine Einwände geltend macht. 

Im Planbereich befinden sich keine Tele-

kommunikationsanlagen unseres Unterneh-

mens. Eine Neuverlegung von Telekommu-

nikationsanlagen ist unsererseits derzeit 

nicht geplant. 

Es ist keine Abwägung erforderlich. 

     

 


